
AMHOF / AMLAND - Vorsorgeversicherung für Zugmaschinen und selbstfahrende
Arbeitsmaschinen - AHo011.25

Bei Vorhandensein der Hauptposition Zugmaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen dient
die auf der Polizze unter der Position Vorsorge/Reserve für Zugmaschinen und selbstfahrende
Arbeitsmaschinen angeführte Versicherungssumme zum Ausgleich einer allfälligen
Unterversicherung, von Unter- bzw. Fehlbewertungen, Wertsteigerungen, Neuanschaffungen,
Auswechslungen sowie aufgrund unterlassener Angaben des Versicherungsnehmers versehentlich
nicht in den Vertrag aufgenommener Zugmaschinen und selbstfahrender Arbeitsmaschinen.
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